
 

Hundehalter:

- Kot immer beseitigen. 

- Der Hund ist stets auf Sichtweite und in Abrufdistanz zu halten. 

- An Waldrändern, bei Dunkelheit sowie bei Begegnungen mit  

anderen an der Leine geführten Hunden wird der Hund an kurzer 

Leine oder in unmittelbarer Nähe geführt.  

- Hunde sind in öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Bahnhöfen, 

Haltestellten und an verkehrsreichen Strassen immer anzuleinen. 

- Das Mitführen oder Freilassen von Hunden in Friedhöfen, Badeanstalten, auf Pausenplätzen, 

Spiel- und Sportanlagen ist verboten. 

Bei Konflikten gilt ein höflicher Umgang. Auf Wunsch werden Name 

und Adresse ausgetauscht.   

 

Nichthundehalter:  

- Hunde nur mit Erlaubnis des Besitzers streicheln. 

- Hunde immer in grosszügigem Abstand und in ruhiger Gangart passieren. 

- Jogger, Fahrradfahrer, Skater etc., welche sich von hinten einem Hund nähern, 

müssen sich frühzeitig bemerkbar machen, damit der Hundehalter reagieren und 

seinen Hund unter Kontrolle bringen kann.  

- Halten sich Kinder und Hunde am selben Ort auf, sind sie stets zu beaufsichtigen.  

 

 

Ihre Kommunalpolizei 
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